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SCHREIBEN [VON STABFUEHRER UND RAT DER STADT ZUG] AN LANDES-
FAEHNRICH UND ZWEIFACHEN LANDRAT ZU URI

Wie ihnen ihre Miträte , Statthalter Hptm. Paul Bengg und Hptm.
Beat II . Zurlauben - letzterer auch im Namen seiner Geschwister

mitgeteilt , herrschten zwischen diesen und ihrem Landammann
[Johann Peter ] von Roll und Mithaften wegen des [Schlosses St.
Andreas und des Löbern ] hofes zu Cham und wegen Geldforderungen
schon seit 11 Jahren Streitigkeiten . Deswegen sei ihr Niederge¬
richt 1623 und 1625 in Cham zusammengetreten und habe verschie¬
dene Urteile gefällt . Am 31 . März dieses Jahres hätten sich ihre
Richter erneut mit diesem Fall befasst . Da jedoch die "Rollen
[Johann Peter und Komtur Johann Ludwig von Roll ] " auf erfolgte Zitation



hin nicht erschienen , seien die Rechte Hptm . Benggs sowie der

Erben von Ammann [Konrad III . ] Zurlauben selig teils aufgrund des

Zuger Stadt - und Bürgerrechts , teils aufgrund von Kundschaften,

schriftlichen Bestätigungen , wohlfundierten Urteilen und Urkunden

erneut bestätigt worden . Da aber zu befürchten sei , dass dieser

Rechtshandel erneut aufgegriffen werde und bei einem allfälligen

Tod der Beteiligten deren Hinterbliebene Schaden erleiden könnten,

bestätige man , dass Obgenannte und ihre Erben "by besizung solchen

angezognen hooffs undt güeteven und danneyihevo restierten Zalungen unverhin-
devldch Leben , syn Undt Pliben"  sollen.

Man hoffe , ihnen hiemit deutlich kundgetan zu haben , welchen

Rechtsstandpunkt die Stadt Zug in diesem Handel einnehme.

Kopie
AH 32 , 18
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